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RS OGH 1973/3/27 8Ob52/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1973

Norm

ABGB §833 D2

ABGB §839 B

Rechtssatz

Miteigentümer, denen Teile der gemeinsamen Sache zur Benützung zugewiesen wurden und die ein bestimmtes

Benützungsentgelt zu leisten haben, können im Außerstreitverfahren zur Leistung eines darüberhinausgehenden

Benützungsentgeltes nicht verhalten werden.
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